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Art. 6 8§ 32 UmgrStG
Anwendungsbereich

UmgrStG - Umgrindungssteuergesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 10.01.2024

(1) Spaltungen im Sinne dieses Bundesgesetzes sind

1. Auf- und Abspaltungen zur Neugrindung oder zur Aufnahme auf Grund des Bundesgesetzes Uber die Spaltung
von Kapitalgesellschaften, BGBI. Nr. 304/1996, oder auf Grund des Bundesgesetzes Uber die Spaltung von
Genossenschaften (GenSpaltG), BGBI. | Nr. 69/2018, und

2. Spaltungen auslandischer Kérperschaften im Ausland auf Grund vergleichbarer Vorschriften,

wenn nur Vermdégen im Sinne der Abs. 2 und/oder 3 auf die neuen oder Ubernehmenden Kérperschaften tatsachlich
Ubertragen wird und soweit das Besteuerungsrecht der Republik Osterreich hinsichtlich der stillen Reserven
einschlieBlich eines allfalligen Firmenwertes beim Rechtsnachfolger nicht eingeschrankt wird.

(2) Zum Vermogen zahlen Betriebe, Teilbetriebe, Mitunternehmeranteile und Kapitalanteile im Sinne des8 12 Abs. 2.

(3) Abweichend von Abs. 2 gilt Folgendes:

1. Liegen bei einem Forstbetrieb keine Teilbetriebe im Sinne des§ 12 Abs. 2 Z 1vor, gilt als Teilbetrieb die
Ubertragung von Flachen, fur die ein gesetzlicher Realteilungsanspruch besteht und die von der neuen oder
Ubernehmenden Korperschaft fur sich als Forstbetrieb gefihrt werden kénnen.

2. Liegen bei einem Betrieb, dessen wesentliche Grundlage der Klienten- oder Kundenstock ist, keine Teilbetriebe im
Sinne des 8 12 Abs. 2 Z 1 vor, gilt bei einer nicht verhadltniswahrenden Auf- oder Abspaltung als Teilbetrieb die
Ubertragung jenes Teiles des Klienten- oder Kundenstocks, der in der spaltenden Kérperschaft bereits vor der
Spaltung von einem Anteilsinhaber dauerhaft betreut worden ist und in der neuen oder Ubernehmenden
Korperschaft fur sich als Betrieb gefuhrt werden kann.

(4) Auf Spaltungen im Sinne des Abs. 1 sind die88 33 bis 38 anzuwenden.

In Kraft seit 26.10.2018 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1996_304_0/1996_304_0.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2018/69
https://www.jusline.at/gesetz/umgrstg/paragraf/12
https://www.jusline.at/gesetz/umgrstg/paragraf/12
https://www.jusline.at/gesetz/umgrstg/paragraf/12
https://www.jusline.at/gesetz/umgrstg/paragraf/33
file:///

	Art. 6 § 32 UmgrStG Anwendungsbereich
	UmgrStG - Umgründungssteuergesetz


